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1

Einleitung

Sämtliche Handlungen einer Gesellschaft im Rechtsverkehr setzen ei-
nen dahingehenden innergesellschaftlichen Willen voraus1. Ein solcher 
Wille entwickelt sich in den dafür zuständigen Organen2. Sofern sich 
das willensbildende Organ aus mehreren Mitgliedern zusammensetzt, 
erfolgt die Entscheidung über einen Antrag durch Beschluss3. Der In-
halt eines Beschlusses kann allein die Annahme oder die Ablehnung ei-
nes Antrags sein4.

Es stellt sich die Frage, wie viele Organmitglieder einem Antrag 
zustimmen müssen, damit dieser angenommen wird. Denkbar ist, 
dass nur ein einzelnes Mitglied, die Mehrheit oder sämtliche Mitglie-
der eines Organs dem Antrag zustimmen müssen. Das Spektrum an 
Gestaltungs möglichkeiten umfasst auch mögliche Sonderrechte eines 
Mitglieds. So könnte beispielsweise einem Mitglied das Recht in einer 
Abstimmung eingeräumt werden, dass ein Antrag – unabhängig von 
dem Willen der übrigen Mitglieder – abgelehnt wird. Eine solche Be-
fugnis eines Mitglieds stellt ein Vetorecht dar5.

Die Anforderungen an eine für den Beschluss erforderliche Mehr-
heit und etwaige Sonderrechte einzelner Mitglieder sind kein Selbst-
zweck. In einer guten Unternehmens organisation wird eine Regelung 
statuiert, die den Bedürfnissen der Gesellschaft am besten gerecht wird. 
Welche Gestaltungsvariante die Gesellschaft für das Beschlussverfahren 
wählen sollte, kann nicht pauschal beurteilt werden. Dies kann unter 
anderem von folgenden Faktoren abhängen: der Anzahl der Organmit-
glieder, der Homogenität innerhalb des Organs, der für die Geschäfts-
führung relevanten persönlichen Eigenschaften der Organmitglieder, 

1 Vgl. Baltzer, Der Beschluss als rechtstechnisches Mittel organschaftlicher Funk-
tion im Privatrecht, S. 22.

2 Vgl. Schmidt, Gesellschaftsrecht, S. 434.
3 Baltzer, Der Beschluss als rechtstechnisches Mittel organschaftlicher Funktion 

im Privatrecht, S. 42; Schmidt, Gesellschaftsrecht, S. 434.
4 Baltzer, Der Beschluss als rechtstechnisches Mittel organschaftlicher Funktion 

im Privatrecht, S. 171.
5 Vgl. Thamm, Die rechtliche Verfassung des Vorstands der AG, S. 153.
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der Bedeutung der mit dem Antrag verbundenen Geschäftsmaßnahme 
für die Gesellschaft und den Interessen der Anteilseigner.

Das Gesetz kennt zwei Alternativen bei der Regelung dieser Prob-
lematik: (i) Es kann streng vorgeben, ob eine Einstimmigkeit oder eine 
bestimmte Mehrheit unter den Mitgliedern erforderlich ist, um einen 
Antrag anzunehmen. Im AktG finden sich derart strikte Vorgaben in 
den §§ 52 Abs. 5 S. 1; 179 Abs. 2 S. 1, 193 Abs. 1 S. 1 AktG. (ii) Das Gesetz 
kann alternativ einen Grundsatz statuieren, von welchem die Gesell-
schaft abweichen darf. Das ist unter anderem bei § 77 Abs. 1 S. 2 Hs. 1 
AktG der Fall.

Für die Wissenschaft und den Rechtsanwender ist vor allem die 
zweite Alternative interessant, da mit dieser das Problem verbunden 
sein kann, welche Gestaltungsmöglichkeit mit den gesetzlichen Vorga-
ben (noch) vereinbar ist. Diese Frage stellt sich auch in Bezug auf die 
Zulässigkeit eines Vetorechts zu Gunsten eines Vorstandsmitglieds, wel-
ches an keiner Stelle im Aktiengesetz erwähnt wird. Die Antwort auf 
diese Frage bildet den Schwerpunkt der Arbeit.

Die herrschende Meinung hält das Vetorecht in einer nicht der Mit-
bestimmung unterliegenden Gesellschaft für zulässig6. Eine beachtliche 
Mindermeinung ist hingegen der Ansicht, dass das Vetorecht gegen § 77 
Abs. 1 S. 2 Hs. 2 AktG – das sogenannte Verbot der Alleinentscheidung7 – 
verstoße8. Nach dieser Norm darf ein Mitglied bei einer Meinungsver-
schiedenheit im Vorstand nicht gegen die Mehrheit seiner Mitglieder 
entscheiden. Auf den ersten Blick scheint das Argument plausibel zu 
sein. Schließlich kann sich ein Vorstandsmitglied mittels eines Vetos ge-
gen die Mehrheit der übrigen Vorstandsmitglieder durchsetzen. Doch 
unter Anwendung der verschiedenen Auslegungsmethoden wird deut-
lich, dass § 77 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 AktG der Zulässigkeit eines Vetorechts 
nicht entgegensteht.

Neben der Vereinbarkeit des Vetorechts mit § 77 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 
AktG bildet die Frage, ob das Vetorecht den Grundsatz der Gleichbe-
rechtigung unter den Vorstandsmitgliedern verletzt, den anderen we-
sentlichen Streitpunkt.

6 Siehe § 2 A. mit Nachweisen in Fn. 52.
7 Hoffmann-Becking, NZG 2003, S.  745,  749; Spindler in MüKo, AktG, §  77 

Rn. 14; Seyfarth, Vorstandsrecht, § 9 Rn. 15.
8 Siehe unten § 2 A. III. 2. mit Nachweisen in Fn. 84.



3

 

Die Minderansicht bejaht dies und meint, dass aufgrund des Veto-
rechts die Vorstands mitglieder im Verhältnis zu dem vetoberechtigten 
Mitglied keine gleichberechtigten Partner, sondern nur bloße „Berater“ 
des vetoberechtigten Mitglieds seien9.

Diese Arbeit soll unter anderem aufzeigen, dass keine unzulässi-
gen Ungleichgewichte zwischen den Vorstandsmitgliedern aufgrund 
eines Vetorechts entstehen. Bei der Frage nach der Vereinbarkeit des 
Vetorechts mit dem Grundsatz der Gleichberechtigung liegt der Fokus 
insbesondere auf der sachlichen Rechtfertigung der mit dem Vetorecht 
verbundenen Ungleichbehandlung. Im Blickpunkt steht dabei insbe-
sondere die Kontrollfunktion des Vetorechts in einem mehrgliedrigen 
Vorstand. Es bestehen diverse Gefahrenquellen innerhalb des Vor-
stands, die zu suboptimalen Entscheidungen für die Gesellschaft füh-
ren können. Ein Vetorecht kann das Risiko solcher Entscheidungen im 
Einzelfall verringern.

Die Rechtsprechung hat sich in der Vergangenheit nur rudimen-
tär mit einem Vetorecht auseinandergesetzt. Das OLG Karlsruhe be-
anstandete die Zulässigkeit eines Vetorechts in einer Entscheidung aus 
dem Jahr 2000 nicht10. Der BGH hingegen urteilte in der sogenannten 
Reemtsma-Entscheidung für eine mitbestimmte GmbH, dass das Veto-
recht eines Geschäftsführers unzulässig sei11. Dabei ist jedoch zu beach-
ten, dass bei einer mitbestimmten Gesellschaft gemäß § 33 Abs. 1 S. 1 Mit-
bestG der Arbeitsdirektor ein Mitglied des Vorstands ist. Dieser muss 
für Personal- und Sozialfragen des Unternehmens zuständig sein12. Die-
se Zuständigkeit wird auch als „Kernbereich“13, „Mindestzuständigkeit“14 

9 So z. B. Thamm, Die rechtliche Verfassung des Vorstands der AG, S. 157; weite-
re Nachweise unter Fn. 53.

10 OLG Karlsruhe, NZG 2001, 30.
11 BGHZ 89, 48 ff. („Reemtsma“).
12 BVerfGE 50, 290, 378; Raiser in Raiser/Veil/Jacobs, MitbestG, § 33 Rn. 16; Hens-

sler in Ulmer/Habersack/Henssler, Mitbestimmungsrecht, §  33 Rn.  1; Schu-
bert in Fitting/Wlotzke/Wißmann, MitbestG, § 33 Rn. 43; Hanau, ZGR 1983, 
S. 346, 350.

13 Koch in Hüffer/Koch, AktG, § 76 Rn. 57; Gach in MüKo, AktG, MitbestG, § 33 
Rn. 30.

14 Gach in MüKo, AktG, MitbestG, § 33 Rn. 32 ff.; Oetker in Erfurter Kommentar, 
MitbestG § 33 Rn. 11.



4

EINLEITUNG

oder „gesetzliches Mindestressort“15 umschrieben, welches dem Ar-
beitsdirektor nicht entzogen werden kann16. Der BGH ist der Ansicht, 
dass ein Vetorecht eines Geschäftsführers dieses Mindestressort des Ar-
beitsdirektors durch die Schaffung einer negativen Mitkompetenz des 
Vetoberechtigten unzulässig aushöhlen würde17. Zudem werde durch 
diese Regelung der Arbeitsdirektor unzulässig ungleichbehandelt18.

Die Arbeit versucht die Argumentation des BGH zu widerlegen. 
Dieser würdigt unter anderem nur unzureichend, dass der Arbeitsdi-
rektor gemäß § 33 Abs.  1 S.  1 MitbestG ein gleichberechtigtes Mitglied 
des zur gesetzlichen Vertretung des Unternehmens befugten Organs ist. 
Aufgrund des § 33 Abs. 1 MitbestG ist bei der Frage nach der Zulässig-
keit des Vetorechts zwischen einer nicht der Mitbestimmung unterlie-
genden Aktiengesellschaft und einer paritätisch mitbestimmten Gesell-
schaft zu unterscheiden.

Auffällig ist, dass sich die Beiträge im Schrifttum zum Vetorecht da-
rin erschöpfen, Stellung zu der Zulässigkeit dieses Sonderrechts zu be-
ziehen. Andere mit dem Vetorecht verbundene Rechtsfragen werden 
kaum einmal aufgeworfen. Diese Lücke kann Nährboden für gesell-
schaftsinterne Konflikte sein, die einer effizienten Unternehmensfüh-
rung entgegenstehen. Die Arbeit versucht, einen Teil dieser Lücke zu 
schließen, indem ausgewählte Fragestellungen rechtlich beleuchtet wer-
den. Abschließend werden mögliche Regelungen zu einem Vetorecht 
in der Geschäftsordnung des Vorstands oder in der Satzung formuliert.

15 Wisskirchen/Kuhn in BeckOK, GmbHG, Ziemons/Jaeger, § 6 Rn. 9; Wiesner in 
MünchHdb Gesellschaftsrecht, AktG, § 24 Rn. 17.

16 Raiser in Raiser/Veil/Jacobs, MitbestG, § 33 Rn. 16; Schubert in Fitting/Wlotz-
ke/Wißmann, MitbestG, § 33 Rn. 43.

17 BGHZ 89, 48, 59.
18 BGHZ 89, 48, 59.


